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Mit Beregnungsmaschinen 

und Beregnungsaggregaten
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Was ist zu beachten?

Martin Vaupel
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Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr

Fachverband Feldberegnung

7. Februar 2017, Uelzen

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Was ist öffentlicher Verkehrsraum?
BGH Urteil vom 04.03.2004 und andere Urteile und Kommentare 

(Auszüge)

• Öffentlichkeit eines Verkehrsraums ist anzunehmen,

wenn er ausdrücklich oder mit stillschweigender 

Duldung des Berechtigten für jedermann zur 

Benutzung zugelassen ist (gilt auch für Eigentumswege)

• Bringt der Berechtige zum Ausdruck

(z. B. durch entsprechende Beschilderung, 

Einfriedung des Geländes, Zugangskontrollen, 

Ausgabe besonderer Ausweise), dass er die 

Allgemeinheit von der Benutzung ausschließen will, 

handelt es sich nicht um öffentlichen Verkehrsraum

Öffentlicher Verkehrsraum



2

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Was ist öffentlicher Verkehrsraum?
Klartext:

• Hofflächen, Wege, etc. sind öffentlicher Verkehrsraum, 

wenn eine Nutzung geduldet wird.

• Durch Schranken, Tore, Zäune, Schilder kann der 

Eigentümer nichtöffentlichen Verkehrsraum abgrenzen 

bzw. kennzeichnen

Ą eine Kontrolle der Einhaltung ist aber erforderlich

Öffentlicher Verkehrsraum

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Kein öffentlicher Verkehrsraum

• Acker-, Grünland- und Waldflächen

Ą i. d. R. zugänglich für Jedermann, aber keine

Verkehrsflächen im Sinne der StVO, StVG, FeV, etc.

Öffentlicher Verkehrsraum

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.buddelbini.de/gfx/items/medium/000/007/680/as44400.jpg&imgrefurl=http://www.buddelbini.de/aluminiumschild-betrieb-zutrittbetriebsfremden-zutritt-verboten.html&h=370&w=488&tbnid=l7uqaObp6OEy2M:&vet=1&docid=skkl9k6MQWWZVM&ei=lJGVWNjfC4HSU-amjPAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=422&page=0&start=0&ndsp=32&ved=0ahUKEwjY-e3kg_bRAhUB6RQKHWYTA04QMwg7KBkwGQ&bih=921&biw=1438
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Moderne_Schranke.jpg
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Was ist zu beachten wenn 

öffentlicher Verkehrsraum

Alle gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten:

• Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

• Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV)

• Pflicht-Versicherungs-Gesetz (PfiVG)

• Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)

• u. A. 

Öffentlicher Verkehrsraum

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

• ab zGM von 3 t ist eine 

Betriebserlaubnis erforderlich

• keine Zulassungspflicht (kein eigenes Kennzeichen)

(Geschwindigkeit spielt keine Rolle, Hersteller gibt max. km/h vor)

• § 1 FZV (Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung)

Diese Verordnung ist anzuwenden auf die 

Zulassung von Kfz mit einer bbH von 

mehr als 6 km/h und die Zulassung ihrer

Anhänger

ĄAussage Nds. MW:

Ein Anhänger der mit einem 6 km/h

Schild versehen ist, darf nur hinter

einem Zugfahrzeug gefahren werden,

das eine bauartbedingte Höchst-

geschwindigkeit von von 6 km/h

aufweist Ą sonst ist FZV anzuwenden!

Ą Bau- und Betriebsvorschriften 

(Bremse, Beleuchtung, etc. ) sind 

immer einzuhalten

Betriebserlaubnis / Zulassung

Angehängte Arbeitsgeräte

http://www.google.de/search?q=25+km+schild&hl=de&biw=1680&bih=869&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&ei=0nfPTuOABYPn-gaVl_TIDg&sa=X&oi=product_result_group&ct=image&resnum=2&sqi=2&ved=0CHwQzAMwAQ
http://www.google.de/search?q=25+km+schild&hl=de&biw=1680&bih=869&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&ei=0nfPTuOABYPn-gaVl_TIDg&sa=X&oi=product_result_group&ct=image&resnum=2&sqi=2&ved=0CHwQzAMwAQ
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Betriebserlaubnis

muss vorliegen für:

angehängte Arbeitsgeräte 

über 3 t z. G.

Hersteller liefern häufig nur ein 

Gutachten für die Erteilung einer 

Betriebserlaubnis mit

Achtung:

Das zuständige Straßenverkehrsamt 

nimmt die Erteilung der BE vor 

(Stempel).

Dies hat innerhalb von 18 Monaten 

zu erfolgen, ansonsten ist eine 

Neuabnahme erforderlich.

Angehängte Arbeitsgeräte

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

keine Bremse 
(einachsige und zweiachsige Anhänger mit einem Achsabstand < 1 m):

§ 41 Abs. 11 StVZO

• Zug muss die für das ziehende Fahrzeug

(Schlepper) vorgeschriebene 

Bremsverzögerung erreichen

• die Achslast des Arbeitsgerätes darf

die Hälfte des Leergewichts des

ziehenden Fahrzeugs (Schlepper), 

jedoch nicht mehr als 3,0 t betragen 

• verändert sich die Achslast z. B. durch

Wasser in der Trommel und werden die 

3,0 t Achslast überschritten, ist eine

Bremse erforderlich!!

• bb- Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h

Angehängte Arbeitsgeräte

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate - Bremse: 

http://www.google.de/search?q=25+km+schild&hl=de&biw=1680&bih=869&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&ei=0nfPTuOABYPn-gaVl_TIDg&sa=X&oi=product_result_group&ct=image&resnum=2&sqi=2&ved=0CHwQzAMwAQ
http://www.google.de/search?q=25+km+schild&hl=de&biw=1680&bih=869&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&ei=0nfPTuOABYPn-gaVl_TIDg&sa=X&oi=product_result_group&ct=image&resnum=2&sqi=2&ved=0CHwQzAMwAQ
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keine Bremse 
(einachsige und zweiachsige Anhänger mit einem Achsabstand < 1 m):

§ 41 Abs. 11 StVZO

Beispiele Achslast

1. Beregnungsmaschine (Achslast) 2,70 t

Ą keine Bremse

2. Beregnungsmaschine mit 

Wasser im Schlauch   (Achslast)          3,70 t

Ą Bremse erforderlich

Ist an der Beregnungsmaschine 

keine Bremse vorhanden, darf sie nur 

leer auf der Straße gefahren werden!!

Angehängte Arbeitsgeräte

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate - Bremse: 

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

keine Bremse 
(einachsige und zweiachsige Anhänger mit einem Achsabstand < 1 m):

§ 41 Abs. 11 StVZO

Beispiele Leergewicht Schlepper

3. Schlepper (Leergewicht) 5,00 t

Beregnungsmaschine (Achslast) 2,70 t

Ą Bremse (5,0 t / 2 = 2,5 t < 2,7 t)

4. Schlepper (Leergewicht) 6,00 t

Beregnungsmaschine (Achslast)           2,70 t

Ą keine Bremse (6,0 t / 2 = 3,0 t > 2,7 t)

Auf richtige 

Schleppergröße achten!!!

Angehängte Arbeitsgeräte

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate - Bremse: 
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keine Bremse 

§ 41 Abs. 13 StVZO

• Bei lof Arbeitsgeräte hinter Zugmaschinen,

die nicht schneller als 8 km/h gefahren 

werden

• Ungefederte lof Arbeitsgeräte/maschinen

• wenn das Leergewicht des Arbeitsgerätes

das Leergewicht des ziehenden 

Fahrzeugs nicht übersteigt und 

max. 3 t nicht übersteigt

Ą Gewichtsverhältnis 1:1

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate - Bremse: 

Angehängte Arbeitsgeräte

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

keine Bremse 

§ 41 Abs. 13 StVZO

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate - Bremse: 

Beispiele:

5. Schlepper (Leergewicht) 3,00 t

Beregnungsmaschine (Leergewicht) 2,70 t

Ą kein Bremse

6. Schlepper (Leergewicht) 3,00 t

Beregnungsmaschine (mit Wasser)      3,40 t

Ą Bremse

weil 3 t Leergewicht der  B-Maschine überschritten

und weil auch das Gewicht der B-Maschine größer

ist, als das Leergewicht des Schleppers 

• 8 km/h Schild erforderlich!

• Wird schneller als 8 km/h gefahren 

Ą Bremse!!

Angehängte Arbeitsgeräte
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keine Bremse 

§ 41 Abs. 13 StVZO

• Bei lof Arbeitsgeräte hinter Zugmaschinen,

die nicht schneller als 8 km/h gefahren 

werden

• Die Fahrzeuge müssen jedoch eine 

ausreichende Bremse haben, die während 

der Fahrt leicht bedient werden kann und 

feststellbar ist

Ą Beregnungsmaschine auch 

> 3 t Leergewicht

> 3 t Achslast

• Es muss keine vorgeschriebene 

Bremsenverzögerung eingehalten werden

• 8 km/h Schild erforderlich!

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate - Bremse: 

Angehängte Arbeitsgeräte

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Angehängte Arbeitsgeräte

Ausnahmeregelung für Beregnungsmaschinen ohne Bremse

Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom  

04.02.2016. Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist unter folgenden 

Randbedingungen möglich:

1. Die Anhänger sind als Starr-/ Zentralachsanhänger mit einer Einzelachse 

oder Tandemachse mit Achsabstand < 1m ausgeführt.

2. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein angehängtes Arbeitsgerät zur 

Bewässerung von Kulturlandschaften.

3. Der Anhänger ist technisch für die höheren Lasten geeignet.

4. Das Zugfahrzeug muss für die Anhängelast technisch geeignet sein, d.h. 

die zulässige ungebremste Anhängelast entspricht mindestens der 

gewünschten Anhängerachslast. 

5. Die zulässige Achslast des Arbeitsgerätes darf auf maximal 5 t mit 

Ausnahme genehmigt werden.

http://www.allmystery.de/fcgi/?m=get_image&n_pic=123646&prev=uh69712,1295365606,wappen_niedersachsen.jpg
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Angehängte Arbeitsgeräte

6.   Das Leergewicht des Zugfahrzeugs muss mindestens das Doppelte

der zulässigen Achslast des Anhängers betragen.

7. Mit der Betriebsbremsanlage des Zugfahrzeugs muss der Zug eine 

Abbremsung mit einer mittleren Vollverzögerung von mindestens 

3,5 m/s2 erreichen. 

8. Mit der Hilfsbremsanlage des Zugfahrzeugs (in der Regel die 

Feststellbremsanlage) muss der Zug eine Abbremsung mit einer 

mittleren Vollverzögerung von mindestens 2,5 m/s2 erreichen. 

9. Bei den Bremsversuchen dürfen keine kritischen Fahrsituationen, 

insbesondere Einknicken der Kombination, entstehen.

10. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Zuges darf 25 km/h nicht 

überschreiten.

Ausnahmeregelung für Beregnungsmaschinen ohne Bremse

Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom  04.02.2016. 

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Angehängte Arbeitsgeräte

Ausnahmeregelung für Beregnungsmaschinen ohne Bremse

Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom  04.02.2016. 

11. Es sind 4 geeignete Unterlegkeile für das Arbeitsgerät mitzuführen

und beim Abstellen des Fahrzeugs zu benutzen. 

12. Die Eignung der Kombination ist durch ein Gutachten eines amtlich

anerkannten Sachverständigen der zuständigen Technischen

Prüfstelle für den Kfz-Verkehr nachzuweisen.

13. Eine erhöhte ungebremste Anh.-Last des Zugfahrzeugs ist nach 

§ 19 (2) StVZO zu prüfen und unverzüglich gemäß § 13 FZV der 

zuständigen Behörde zu melden.

14. Eine Ausnahme ist nur für Anhänger im Bestand, nicht für 

Neufahrzeuge möglich.

http://www.allmystery.de/fcgi/?m=get_image&n_pic=123646&prev=uh69712,1295365606,wappen_niedersachsen.jpg
http://www.allmystery.de/fcgi/?m=get_image&n_pic=123646&prev=uh69712,1295365606,wappen_niedersachsen.jpg
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Angehängte Arbeitsgeräte

Beregnungsmaschinen und Aggregate 

ungebremste Anhängelast lof Zugmaschine

i. d. R. eingetragen mit max. 3 t

Ą Begutachtung

Ą Ausnahme nach § 70 StVZO

bezüglich höhere 

ungebremste Anhängelast

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Konkretes Beispiel für Ausnahmegenehmigung

Angehängte Arbeitsgeräte

Infos Hüdig

Ą Zul. Ges. Gew. 

incl. Wasser:  4.740 kg

Ą Leergewicht

ohne Wasser: 2.973 kg

Ą Zul. Achslast: 3.850 kg
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Konkretes Beispiel für Ausnahmegenehmigung

Angehängte Arbeitsgeräte

• Zul. Ges. Gew. 

incl. Wasser:  4.740 kg

Ą > 3.000 kg = BE erforderlich

• Leergewicht ohne Wasser: 2.973 kg

Ą Leer keine Bremse erforderlich, 

da Achslast < 3.000 kg

• Zul. Achslast: 3.850 kg

Ąmit Wasser Bremse erforderlich,

da Achslast > 3.000 kg bis 3.850 kg

Ą Ausnahme nach Erlass 

Nds. MW möglich:

- Leergewicht Schlepper: 7.700 kg

- Bremsenprüfung, ungebremste 

Anhängelast, etc.

- Ausnahmegenehmigung beantragen

Kosten:

Gutachten und 

Genehmigung

ca. 500 -600 €

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

2. Alternative
Ą TÜV erstellt Gutachten für BE und

Bremsgutachten (ca. je 150 € = 300 €) und

höhere ungebremste Anhängelast Schlepper

Ą Straßenverkehrsbehörde erteilt BE

und Ausnahme nach § 70 StVZO für

die Bremse und Anhängelast (+ Verwaltungskosten)

Ą Kosten ca. 500 –600 €

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate –Keine BE u. Bremse

1. Alternative
Ą Druckluftbremse nachrüsten, BE einholen

Ą Kosten ca. 3.000 –3.500 €

3. Alternative
ĄAusblaskompressor nachrüsten

(macht nur Sinn,  wenn leer die 3 t Achslast erreicht werden)

ĄKosten ca. 1.500 €

Angehängte Arbeitsgeräte
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Angehängte Arbeitsgeräte

Ausnahmeregelung für Beregnungsmaschinen ohne Bremse

Erweiterung des Erlasses 

Ą bis zum 31.07.2017 befristet ohne Bremse und Betriebserlaubnis

Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom  

01.06.2016 :

1. Die zulässige Achslast des Arbeitsgerätes darf das Leergewicht des

Zugfahrzeugs nicht überschreiten.

2. Mit der Betriebsbremse des Zugfahrzeugs muss der Zug im stärksten zu 

befahrenen Gefälle aus 6 km/h innerhalb von 2 m zu Stillstand gebracht 

werden können (das entspricht einer mittleren Verzögerung von 1,9 m/s² 

bei 12 % Gefälle).

3. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Zuges beträgt 

betriebsbedingt 6 km/h. Das angehängte Arbeitsgerät ist mit einem 

Geschwindigkeitsschild „6“ gem. § 58 StVZO zu kennzeichnen.

4. Die Ausnahmegenehmigung samt Zuggutachtens des amtlich 

anerkannten Sachverständigen gemäß § 70 StVZO ersetzt die 

Betriebserlaubnis des Arbeitsgerätes.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Angehängte Arbeitsgeräte

5. Es gelten zusätzlich die Auflagen und Bedingungen Nr. 1-4, 9, 11, 12 

und 14 des Bezugserlasses AZ. 43-30021/4100/0060 vom 04.02.2016.

6. Der Geltungsbereich der Ausnahmegenehmigungen ist auf 

Niedersachsen zu beschränken. 

7. Die Ausnahmegenehmigungen werden unter dem Vorbehalt des 

Widerrufes erteilt.

8. Der Haftpflicht/Betriebshaftpflichtversicherer hat zu bestätigen, dass 

trotz der dokumentierten Abweichungen für die Zugkombinationen 

Versicherungsschutz besteht. 

9. Die Ausnahmegenehmigungen sind bis zum 31.07.2017 zu befristen.

10.Durch den Antragssteller ist jeweils eine Auflistung seiner im Betrieb 

befindlichen Beregnungsanhänger, welche von der Ausnahmereglung 

Gebrauch machen wollen, mit der ersten Antragsstellung der 

Zulassungsbehörde vorzulegen und von dieser zu den Akten zu nehmen, 

da eine Ausnahme nur für Anhänger im aktuellen Fahrzeugbestand 

gewährt wird.

Ausnahmeregelung für Beregnungsmaschinen ohne Bremse

Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom  01.06.2016 

http://www.allmystery.de/fcgi/?m=get_image&n_pic=123646&prev=uh69712,1295365606,wappen_niedersachsen.jpg
http://www.allmystery.de/fcgi/?m=get_image&n_pic=123646&prev=uh69712,1295365606,wappen_niedersachsen.jpg


12

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Beregnungsmaschinen und Aggregate  

Abmessungen

Angehängte Arbeitsgeräte

Breite 3,00 m

H
ö

h
e

 4
,0

0
 m

Bei Überschreitung Ausnahmegenehmigung und 

Erlaubnis erforderlich (Straßenverkehrsbehörde)

§ 32 StVZO

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

ohne Betriebserlaubnis,

ohne Erlaubnis mit erhöhten Abmessungen/Gewichten unterwegs 

Ą Stilllegung des Fahrzeugs ggf. auf der Stelle

Ą Verlust des Versicherungsschutzes möglich

Achtung

liegt Erlaubnis vor Ą Mitführpflicht

Betriebserlaubnis Ą ist auf Verlangen vorzulegen

Angehängte Arbeitsgeräte
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Angehängte Arbeitsgeräte

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate - Kenntlichmachung: 

• Beleuchtung (Rücklicht, Bremslicht,

Rückstrahler) muss sein

• äußerste Punkt von Schlussleuchte und 

Rückstrahler nicht mehr als 400 mm von der 

breitesten Stelle des Geräteumrisses entfernt

• werden Blinkleuchten vom angehängten

Arbeitsgerät verdeckt, müssen sie am Gerät  

wiederholt werden

• Beleuchtung kann auf einem abnehmbaren

Leuchtenträger befestigt sein.

• Warntafeln ab 2,75 m Breite

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Angehängte Arbeitsgeräte

Beregnungsmaschinen und 

Aggregate - Kenntlichmachung: 

• Geräte die mehr als 1000 mm über

Schlussleuchten des Fahrzeugs bzw. des

Gerätes hinausragen müssen mit einer

- Warntafel

- Schlussleuchte (bei Dunkelheit)

- Rückstrahler     (bei Dunkelheit)

kenntlich gemacht werden.

Beispiel: Mitführen/Aufsatteln von Regnern 

oder Aggregaten.

Ą werden Schlussleuchten des 

Zugfahrzeugs /Gerätes verdeckt 

Ą komplette Wiederholung der Beleuchtung

• Wiederholungskennzeichen u. 

Geschwindigkeitsschild ist zu 

empfehlen (bei 8 km/h Regelung muss vorhanden sein)
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Angehängte Arbeitsgeräte

• Bei Neukauf: Betriebserlaubnis, Bremse, Beleuchtung, etc.

Ą unbedingt berücksichtigen und mit bestellen

• Altmaschinen: Einzelfallentscheidung (Alter u. Größe der Maschine)

Ą Betriebserlaubnis, 

Bremse (Erlass oder Nachrüstung),  etc. wo nötig, 

Ą Beleuchtung und Kenntlichmachung

zwingend erforderlich!

Empfehlung

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr FB 3.2 Landtechnik, Martin Vaupel

Martin Vaupel

Tel.:0441 801691

Martin.Vaupel@LWK-Niedersachsen.de

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit !

ausführlicher Artikel auf 

www.lwk-niedersachsen.de


